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Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung  
vom 15.05.1986 
 
 
§ 1 ÄArbVtrG 
 
(1) Ein die Befristung eines Arbeitsvertrags mit einem Arzt rechtfertigender sachlicher Grund liegt vor, 
wenn die Beschäftigung des Arztes seiner zeitlich und inhaltlich strukturierten Weiterbildung zum 
Facharzt oder dem Erwerb einer Anerkennung für einen Schwerpunkt oder dem Erwerb einer Zusatz-
bezeichnung, eines Fachkundenachweises oder einer Bescheinigung über eine fakultative Weiterbil-
dung dient.  
 
(2) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags bestimmt sich im Rahmen der Absätze 3 und 4 aus-
schließlich nach der vertraglichen Vereinbarung; sie muss kalendermäßig bestimmt oder bestimmbar 
sein.  
 
(3) Ein befristeter Arbeitsvertrag nach Absatz 1 kann auf die notwendige Zeit für den Erwerb der Aner-
kennung als Facharzt oder den Erwerb einer Zusatzbezeichnung, höchstens bis zur Dauer von acht 
Jahren, abgeschlossen werden. Zum Zweck des Erwerbs einer Anerkennung für einen Schwerpunkt 
oder des an die Weiterbildung zum Facharzt anschließenden Erwerbs einer Zusatzbezeichnung, eines 
Fachkundenachweises oder einer Bescheinigung über eine fakultative Weiterbildung kann ein weiterer 
befristeter Arbeitsvertrag für den Zeitraum, der für den Erwerb vorgeschrieben ist, vereinbart werden. 
Wird die Weiterbildung im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung abgeleistet und verlängert sich der 
Weiterbildungszeitraum hierdurch über die zeitlichen Grenzen der Sätze 1 und 2 hinaus, so können 
diese um die Zeit dieser Verlängerung überschritten werden. Erfolgt die Weiterbildung nach Absatz 1 
im Rahmen mehrerer befristeter Arbeitsverträge, so dürfen sie insgesamt die zeitlichen Grenzen nach 
den Sätzen 1, 2 und 3 nicht überschreiten. Die Befristung darf den Zeitraum nicht unterschreiten, für 
den der weiterbildende Arzt die Weiterbildungsbefugnis besitzt. Beendet der weiterzubildende Arzt 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt den von ihm nachgefragten Weiterbildungsabschnitt oder liegen 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Voraussetzungen für die Anerkennung im Gebiet, Schwer-
punkt, Bereich sowie für den Erwerb eines Fachkundenachweises oder einer Bescheinigung über eine 
fakultative Weiterbildung vor, darf auf diesen Zeitpunkt befristet werden.  
 
(4) Auf die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrags nach Absatz 3 sind im Einvernehmen mit 
dem zur Weiterbildung beschäftigten Arzt nicht anzurechnen:  
 

1. Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein Fünftel 
der regelmäßigen Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren 
oder eines pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen gewährt worden sind, soweit die Beur-
laubung oder die Ermäßigung der Arbeitszeit die Dauer von zwei Jahren nicht überschreitet, 

2. Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche Tätigkeit oder eine wissenschaftliche oder 
berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung im Ausland, soweit die Beurlaubung die Dauer von 
zwei Jahren nicht überschreitet, 

3. Zeiten einer Beurlaubung nach § 8a des Mutterschutzgesetzes oder § 15 des Gesetzes über 
die Gewährung von Erziehungsgeld und Elternzeit und Zeiten eines Beschäftigungsverbots 
nach den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes, soweit eine Beschäftigung nicht erfolgt 
ist, 

4. Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes und 
5. Zeiten einer Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbe-

hindertenvertretung, soweit die Freistellung von der regelmäßigen Arbeitszeit mindestens ein 
Fünftel beträgt und die Dauer von zwei Jahren nicht überschreitet. 

 
(5) Die arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze über befristete Arbeitsverträge sind nur inso-
weit anzuwenden, als sie den Vorschriften der Absätze 1 bis 4 nicht widersprechen.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht, wenn der Arbeitsvertrag unter den Anwendungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes vom 26. Januar 1976 (BGBl. I S. 185), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 14. November 1985 (BGBl. I S. 2090), oder des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit 
wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen vom 14. Juni 1985 
(BGBl. I S. 1065) fällt. 
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§ 2 ÄArbVtrG  
 
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land 
Berlin. 
 
§ 3 ÄArbVtrG  
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 
 


